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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner; für unser
Vertragsverhältnis gelten die nachfolgenden Bedingungen.
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Welche Leistungen erbringen wir? § 1

Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? § 2

Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? § 3

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? § 4

Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? § 5

Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht
rechtzeitig zahlen? § 6

Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen
oder beitragsfrei stellen? § 7

Wie werden die Abschluss- und Vertriebskosten
verrechnet? § 8

Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung
verlangt wird? § 9

Wer erhält die Versicherungsleistung? § 10

Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift
und Ihres Namens? § 11

Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung
und welche tarifabhängigen Begrenzungen gelten? § 12

Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung? § 13

Wo ist der Gerichtsstand? § 14

Was gilt bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen? § 15

§ 1
Welche Leistungen erbringen wir?

(1) Erleben Sie den vereinbarten Rentenbeginn, zahlen wir die versicherte
monatliche Rente lebenslang an den vereinbarten Fälligkeitstagen. Die
Rentenzahlung erhalten Sie frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjah-
res. Den genauen Rentenbeginn entnehmen Sie dem Versicherungs-
schein.

(2) In den letzten fünf Jahren der Aufschubzeit sind Sie berechtigt, den
Rentenbeginn bei herabgesetzter garantierter Rente um ganze Jahre vor-
zuverlegen, sofern Sie am neuen Rentenbeginn das 60. Lebensjahr be-
reits vollendet haben.

(3) Außer den im Versicherungsschein ausgewiesenen garantierten Leis-
tungen erhalten Sie weitere Leistungen aus der Überschussbeteiligung
(siehe § 2).

(4) Darüber hinaus erfolgen keine Auszahlungen. Ein Kapitalwahlrecht be-
steht nicht. Wir sind berechtigt, zu Beginn der Rentenzahlung eine Klein-
betragsrente in Anlehnung an § 93 Abs. 3 Satz 2 und 3 EStG abzufinden.

§ 2
Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer gemäß § 153
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) an den Überschüssen und Be-
wertungsreserven (Überschussbeteiligung). Die Überschüsse werden
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jährlich im
Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die zum Bilanzstichtag
vorhandenen Bewertungsreserven werden dabei im Anhang des Ge-
schäftsberichtes ausgewiesen. Der Jahresabschluss wird von einem un-
abhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und ist unserer Aufsichtsbehörde
einzureichen.

(1) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung der
Versicherungsnehmer

(a) Die Überschüsse stammen im Wesentlichen aus den Erträgen der Ka-
pitalanlagen. Von den Nettoerträgen derjenigen Kapitalanlagen, die
für künftige Versicherungsleistungen vorgesehen sind (§ 3 der Ver-
ordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversi-
cherung, Mindestzuführungsverordnung), erhalten die Versicherungs-
nehmer insgesamt mindestens den in dieser Verordnung genannten
Prozentsatz. In der derzeitigen Fassung der Verordnung sind grund-
sätzlich 90% vorgeschrieben (§ 4 Abs. 3, § 5 Mindestzuführungsver-
ordnung). Aus diesem Betrag werden zunächst die Beträge finanziert,
die für die garantierten Versicherungsleistungen benötigt werden. Die
verbleibenden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung
der Versicherungsnehmer.

Weitere Überschüsse entstehen insbesondere dann, wenn die Lebens-
erwartung und die Kosten niedriger sind, als bei der Tarifkalkulation
angenommen. Auch an diesen Überschüssen werden die Versiche-
rungsnehmer angemessen – unter Beachtung der Mindestzufüh-
rungsverordnung – beteiligt.

Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich zum
Überschuss bei. Wir haben deshalb gleichartige Versicherungen zu
Gewinnverbänden zusammengefasst und teilweise nach engeren
Gleichartigkeitskriterien Untergruppen gebildet. Diese Gewinnver-
bände oder Untergruppen bilden wir beispielsweise, um das versi-
cherte Risiko wie das Langlebigkeits- oder Berufsunfähigkeitsrisiko
zu berücksichtigen. Gewinnverbände werden wiederum zu Abrech-
nungsverbänden zusammengefasst. Die Verteilung des Überschus-
ses für die Versicherungsnehmer auf die einzelnen Gewinn- oder Ab-
rechnungsverbände orientiert sich daran, in welchem Umfang sie zu
seiner Entstehung beigetragen haben. Den Überschuss führen wir der
Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, soweit er nicht in Form
der sog. Direktgutschrift bereits unmittelbar den überschussberech-
tigten Versicherungen gutgeschrieben wird. Diese Rückstellung dient
dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf
grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur in Ausnahmefällen und mit Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde können wir hiervon nach § 56a des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes (VAG) abweichen, soweit die Rückstel-
lung nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile entfällt. Nach der
derzeitigen Fassung des § 56a VAG können wir die Rückstellung, im
Interesse der Versicherungsnehmer auch zur Abwendung eines dro-
henden Notstandes, zum Ausgleich unvorhersehbarer Verluste aus
den überschussberechtigten Versicherungsverträgen, die auf allge-
meine Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen sind, oder – sofern
die Rechnungsgrundlagen aufgrund einer unvorhersehbaren und nicht
nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse angepasst werden
müssen – zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heranziehen.

(b) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der Kapitalanla-
gen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalanlagen in der Bilanz
ausgewiesen sind. Die Bewertungsreserven sorgen für Sicherheit und
dienen dazu, kurzfristige Ausschläge an den Kapitalmärkten auszu-
gleichen. Die Höhe der Bewertungsreserven wird monatlich neu er-
mittelt. Der jeweils ermittelte Wert wird den Verträgen nach einem
verursachungsorientierten Verfahren anteilig rechnerisch zugeordnet.
Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Kapitalausstattung bleiben un-
berührt.

(2) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteiligung
Ihres Vertrages

(a) Ihre Versicherung erhält Anteile an den Überschüssen des Gewinn-
bzw. Abrechnungsverbandes, der in Ihrem Versicherungsschein ge-
nannt ist. Die Mittel für die Überschussanteile werden bei der Direkt-
gutschrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschäftsjahres finanziert,
ansonsten der Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen.
Die Höhe der Überschussanteilsätze wird jedes Jahr vom Vorstand
unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars
festgelegt. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem
Geschäftsbericht. Den Geschäftsbericht können Sie bei uns jederzeit
anfordern.

(b) Bei Rentenversicherungen in der Aufschubzeit gilt:
Es werden jährliche Überschussanteile gewährt. Die jährlichen Über-
schussanteile werden – ohne eine Wartezeit – jeweils am Ende des
Versicherungsjahres zugeteilt. Sie setzen sich aus Zins- und Zusatzü-
berschussanteilen zusammen. Bezugsgrößen hierfür sind die jeweils
maßgebliche Deckungsrückstellung*) der Versicherung, der Brutto-
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jahresbeitrag und/oder die versicherte Jahresrente. Die maßgebliche
Deckungsrückstellung wird nach den anerkannten Regeln der Versi-
cherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Tarifkalkula-
tion berechnet. Bei beitragsfreien Versicherungen besteht der jährli-
che Überschussanteil nur aus dem Zinsüberschussanteil.

Die jährlichen Überschussanteile werden zur Erhöhung der Versiche-
rungsleistung (Bonus) verwendet. Dies bedeutet, dass aus den jährli-
chen Zuteilungen beitragsfreie Versicherungen gebildet werden, de-
ren Leistungen zusammen mit den Leistungen aus der Hauptversi-
cherung fällig werden. Der Bonus selbst ist ebenfalls am Überschuss
beteiligt.

Bei planmäßigem Ablauf der Aufschubzeit können zusätzlich zu den
jährlichen Überschussanteilen Schlussüberschussanteile für jedes
vollendete Versicherungsjahr fällig werden. Die Höhe der Schluss-
überschussanteile wird in Abhängigkeit von der Ertragslage jährlich
für die Leistungsfälle des folgenden Kalenderjahres deklariert, wobei
die Schlussüberschussanteilsätze auch für abgelaufene Jahre jeweils
neu festgesetzt werden können. Bezugsgröße für die Schlussüber-
schussanteile ist die maßgebliche Deckungsrückstellung zum Ende
der Aufschubzeit der Rentenversicherung ohne Bonus. Bei Renten-
beginn werden evtl. fällige Schlussüberschussanteile zur Renten-
erhöhung verwendet.

Bei Versicherungen im Rentenbezug gilt:
Es werden jährliche Überschussanteile gewährt. Die jährlichen Über-
schussanteile werden jeweils am Ende des Versicherungsjahres zu-
geteilt. Sie bestehen aus Zinsüberschussanteilen. Bezugsgröße hier-
für ist die jeweils maßgebliche Deckungsrückstellung der Versiche-
rung.

Die jährlichen Überschussanteile werden zur Rentenerhöhung (Bo-
nusrente) verwendet. Die Bonusrente selbst ist in gleicher Weise am
Überschuss beteiligt.

(c) Beteiligung an den Bewertungsreserven

Bei Versicherungen in der Aufschubzeit gilt:
Bei Beendigung Ihres Vertrages, spätestens jedoch mit Ablauf der
Aufschubzeit, wird der Ihrem Vertrag für diesen Zeitpunkt aktuell zu-
geordnete Betrag der Bewertungsreserven zur Hälfte zugeteilt und
zur Erhöhung der Versicherungsleistungen verwendet.

Ein Teil der Schlussüberschussanteile kann als Mindestbeteiligung an
den Bewertungsreserven nach § 153 VVG ausgestaltet werden, d. h.
dieser Teil kann mit der Beteiligung an den Bewertungsreserven ver-
rechnet werden.

Der Ihrem Vertrag zugeordnete Betrag der Bewertungsreserven wird
mithilfe einer Maßzahl, die die Entwicklung des Deckungskapitals Ih-
res Vertrages bis zum Zuteilungszeitpunkt berücksichtigt, ermittelt.
Dabei ergibt sich Ihr Anteil an den verteilungsfähigen Bewertungsre-
serven aus dem Verhältnis der Maßzahl Ihres Vertrages zur Summe
der Maßzahlen aller anspruchsberechtigten Verträge.

Bei Versicherungen im Rentenbezug gilt:

Auch während des Rentenbezuges wird Ihr Vertrag an den Bewer-
tungsreserven beteiligt. Die Beteiligung erfolgt über angemessen er-
höhte jährliche Überschussanteile.

Weitere Informationen zur Beteiligung an den Bewertungsreserven,
zu den Bewertungsstichtagen und zur Mindestbeteiligung an den Be-
wertungsreserven können Sie unserem Geschäftsbericht entnehmen.

(3) Information über die Höhe der Überschussbeteiligung
Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen Einflüssen ab.
Diese sind nicht vorhersehbar und von uns nur begrenzt beeinfluss-
bar. Wichtigster Einflussfaktor ist dabei die Zinsentwicklung des Ka-
pitalmarkts. Aber auch die Entwicklung des versicherten Risikos und
der Kosten sind von Bedeutung. Die Höhe der künftigen Überschuss-
beteiligung kann also nicht garantiert werden.

§ 3
Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlossen wor-
den ist, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginn. Allerdings entfällt unsere
Leistungspflicht bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (vgl. § 5 Abs. 3
und 4 und § 6).

§ 4
Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

Vorvertragliche Anzeigepflicht
(1) Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass
Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestellten Fragen wahrheits-
gemäß und vollständig beantwortet haben (vorvertragliche Anzeige-
pflicht). Das gilt insbesondere für die Fragen nach gegenwärtigen oder
früheren Erkrankungen, gesundheitlichen Störungen und Beschwerden,
die auch anzugeben sind, wenn sie von Ihnen für unwesentlich gehalten
werden. Gleichfalls für die Fragen nach behandelnden oder beratenden
Ärzten, nach Krankenhaus- oder Kuraufenthalten.

Rücktritt
(2) Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versicherungsschutzes
Bedeutung haben, von Ihnen nicht oder nicht richtig angegeben worden
sind, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn uns
nachgewiesen wird, dass die vorvertragliche Anzeigepflicht weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig verletzt worden ist. Bei grob fahrlässiger
Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht haben wir kein Rücktritts-
recht, wenn uns nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätten.

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Haben wir
den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles erklärt, bleibt unsere
Leistungspflicht jedoch bestehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand weder für den Eintritt oder
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war. Haben Sie die An-
zeigepflicht arglistig verletzt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet.

Kündigung
(4) Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Verletzung der vor-
vertraglichen Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrläs-
sigkeit beruhte, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat kündigen.

(5) Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn uns nachgewiesen wird, dass
wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

(6) Kündigen wir die Versicherung, wandelt sie sich mit der Kündigung in
eine beitragsfreie Versicherung um (§ 7 Abs. 4 und 5).

Vertragsanpassung
(7) Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Be-
dingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf
unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzei-
gepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen
ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

(8) Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 %
oder schließen wir den Versicherungsschutz für den nicht angezeigten
Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang unserer Mitteilung fristlos kündigen. In der Mitteilung werden wir Sie
auf das Kündigungsrecht hinweisen.

Ausübung unserer Rechte
(9) Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur
Vertragsanpassung nur berufen, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewie-
sen haben. Wir müssen unsere Rechte innerhalb eines Monats schriftlich
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht
begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir
die Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begrün-
dung können wir nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats
nach deren Kenntniserlangung angeben.

(10) Unsere Rechte auf Rücktritt, Kündigung und Vertragsanpassung sind
ausgeschlossen, wenn wir den nicht angezeigten Umstand oder die Un-
richtigkeit der Anzeige kannten.

(11) Die genannten Rechte können wir nur innerhalb von drei Jahren seit
Vertragsabschluss ausüben. Ist der Versicherungsfall vor Ablauf dieser
Frist eingetreten, können wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist gel-
tend machen. Haben Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig ver-
letzt, beträgt die Frist zehn Jahre.
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Anfechtung
(12) Wir können den Versicherungsvertrag auch anfechten, falls durch
unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt auf unsere
Annahmeentscheidung Einfluss genommen worden ist.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versicherung
(13) Die Absätze 1 bis 12 gelten bei einer unsere Leistungspflicht erwei-
ternden Änderung oder bei einer Wiederherstellung der Versicherung ent-
sprechend. Die Fristen nach Absatz 11 beginnen mit der Änderung oder
Wiederherstellung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils neu zu laufen.

Erklärungsempfänger
(14) Die Ausübung unserer Rechte erfolgt durch eine schriftliche Er-
klärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist. Sofern Sie uns keine andere
Person als Bevollmächtigten benannt haben, können wir den Inhaber des
Versicherungsscheins zur Entgegennahme der Erklärung als bevollmäch-
tigt ansehen.

§ 5
Was haben Sie bei der Beitragszahlung

zu beachten?
(1) Die Beiträge zu Ihrer Rentenversicherung können Sie je nach Verein-
barung in einem einzigen Betrag (Einmalbeitrag) oder durch jährliche Bei-
tragszahlungen (Jahresbeiträge) entrichten. Die Jahresbeiträge werden zu
Beginn eines jeden Versicherungsjahres fällig.

(2) Nach Vereinbarung können Sie gegen Zahlung eines Ratenzuschlags
Jahresbeiträge auch in halbjährlichen (2 % Zuschlag), vierteljährlichen
(3 % Zuschlag) oder monatlichen Raten (5 % Zuschlag) zahlen. Die Beitrags-
raten werden zu Beginn des jeweiligen Ratenzahlungszeitraums fällig.

(3) Der erste oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) ist unverzüglich
nach Abschluss des Vertrages zu zahlen, jedoch nicht vor dem mit Ihnen
vereinbarten im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.
Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) sind jeweils zum vereinbarten Fäl-
ligkeitstag ohne besondere Aufforderung an uns zu zahlen.

(4) Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung genügt es, wenn Sie frist-
gerecht alles getan haben, damit der Beitrag bei uns eingeht. Ist die Ein-
ziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem in Absatz 3 genannten Termin ein-
gezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht wider-
sprechen. Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie
unverzüglich nach unserer schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Ist
der Einzug der Beiträge im Lastschriftverfahren vereinbart und kann ein
Beitrag aus Gründen, die Sie zu vertreten haben (z. B. bei nicht ausrei-
chender Deckung auf Ihrem Konto) nicht fristgerecht eingezogen werden
oder widersprechen Sie einer berechtigten Einziehung von Ihrem Konto,
so können wir Ihnen auch die daraus entstehenden Kosten in Rechnung
stellen. Haben Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht einge-
zogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zahlung außerhalb
des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

(5) Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten.

(6) Für eine Stundung der Beiträge ist eine schriftliche Vereinbarung mit
uns erforderlich.

(7) Bei Fälligkeit einer Versicherungsleistung werden wir etwaige Beitrags-
rückstände verrechnen.

§ 6
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht

rechtzeitig zahlen?
Einlösungsbeitrag
(1) Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir –
solange die Zahlung nicht bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt
nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht rechtzeitige Zah-
lung nicht zu vertreten haben. Bei einem Rücktritt können wir von Ihnen
die Kosten der zur Gesundheitsprüfung durchgeführten ärztlichen Unter-
suchungen verlangen.

(2) Ist der Einlösungsbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch
nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet, sofern wir Sie durch
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben.
Unsere Leistungspflicht besteht jedoch, wenn uns nachgewiesen wird,
dass Sie die Nicht-Zahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag
(3) Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den Sie aus dem
Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig gezahlt worden ist oder
eingezogen werden konnte, erhalten Sie von uns auf Ihre Kosten eine
Mahnung in Textform. Darin setzen wir Ihnen eine Zahlungsfrist von min-
destens zwei Wochen. Begleichen Sie den Rückstand nicht innerhalb der
gesetzten Frist, entfällt oder vermindert sich Ihr Versicherungsschutz. Auf
die Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mahnung ausdrücklich hinweisen.

§ 7
Wann können Sie Ihre Versicherung kündigen

oder beitragsfrei stellen?
Kündigung
(1) Sie können Ihre Versicherung – jedoch nur vor dem vereinbarten Ren-
tenbeginn – schriftlich kündigen

− jederzeit zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres

− bei Vereinbarung von Ratenzahlungen auch innerhalb des Versiche-
rungsjahres mit Frist von einem Monat zum Schluss eines jeden Ra-
tenzahlungsabschnitts, frühestens jedoch zum Schluss des ersten
Versicherungsjahres.

(2) Bei Kündigung wandelt sich die Versicherung in eine beitragsfreie Ver-
sicherung mit herabgesetzter Rente um. Für die Bemessung der herabge-
setzten beitragsfreien Rente gilt Absatz 4. Ein Anspruch auf einen Rück-
kaufswert besteht nicht.

(3) Die Kündigung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen verbunden. In der
Anfangszeit Ihrer Versicherung sind wegen der Verrechnung von Ab-
schluss- und Vertriebskosten (vgl. § 8) nur geringe Beträge zur Bildung
einer beitragsfreien Rente vorhanden. Auch in den Folgejahren stehen
nicht unbedingt Mittel in Höhe der eingezahlten Beiträge für die Bildung
einer beitragsfreien Rente zur Verfügung. Nähere Informationen zur bei-
tragsfreien Rente und ihrer Höhe können Sie der beigefügten Tabelle ent-
nehmen.

Umwandlung in eine beitragsfreie Versicherung
(4) Anstelle einer Kündigung nach Absatz 1 können Sie unter Beachtung
der dort genannten Termine und Fristen schriftlich verlangen, von der Bei-
tragszahlungspflicht befreit zu werden. In diesem Fall setzen wir die versi-
cherte Rente auf eine beitragsfreie Rente herab, die nach anerkannten
Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der
Prämienkalkulation für den Schluss des laufenden Ratenzahlungsab-
schnitts berechnet wird. Mindestens legen wir der Berechnung der bei-
tragsfreien Rente den Betrag des Deckungskapitals zugrunde, das sich
bei gleichmäßiger Verteilung der sich unter Beachtung der aufsichtsrecht-
lichen Höchstzillmersätze (vgl. § 8 Abs. 2 Satz 3) angesetzten Abschluss-
und Vertriebskosten auf die ersten fünf Vertragsjahre ergibt. Der aus Ihrer
Versicherung für die Bildung der beitragsfreien Rente zur Verfügung ste-
hende Betrag mindert sich um rückständige Beiträge.

(5) Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen verbun-
den. In der Anfangszeit Ihrer Versicherung sind wegen der Verrechnung
von Abschluss- und Vertriebskosten (vgl. § 8) nur geringe Beträge zur Bil-
dung einer beitragsfreien Rente vorhanden. Auch in den Folgejahren ste-
hen nicht unbedingt Mittel in Höhe der eingezahlten Beiträge für die Bil-
dung einer beitragsfreien Rente zur Verfügung. Nähere Informationen zur
beitragsfreien Rente und ihrer Höhe können Sie der beigefügten Tabelle
entnehmen.

Herabsetzung der versicherten Rente
(6) Anstelle einer Kündigung bzw. Beitragsfreistellung nach Absatz 1 bzw.
4 können Sie für eine beitragspflichtige Versicherung unter Beachtung der
dort genannten Termine und Fristen schriftlich die Herabsetzung der ver-
sicherten Rente verlangen. Es wird dann sinngemäß nach Absatz 4 die
versicherte Rente nach den anerkannten Regeln der Versicherungsma-
thematik zu dem dort genannten Zeitpunkt herabgesetzt. Dies ist jedoch
nur möglich, wenn die verbleibende beitragspflichtige Rente und die ein-
zelne Beitragsrate den jeweiligen Mindestbetrag nach unseren „Bestim-
mungen über Gebühren und tarifabhängige Begrenzungen“ gemäß § 12
Absatz 3 erreicht. Anderenfalls können Sie die Befreiung von der Bei-
tragszahlungspflicht gemäß Absatz 4 beantragen.

Beitragsrückzahlung
(7) Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen.
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§ 8

Wie werden die Abschluss- und Vertriebskosten
verrechnet?

(1) Durch den Abschluss von Versicherungsverträgen entstehen Kosten.
Diese sog. Abschluss- und Vertriebskosten (§ 43 Abs. 2 der Verordnung
über die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen) sind bereits
pauschal bei der Tarifkalkulation berücksichtigt und werden daher nicht
gesondert in Rechnung gestellt.

(2) Für Ihren Versicherungsvertrag ist das Verrechnungsverfahren nach
§ 4 der Deckungsrückstellungsverordnung maßgebend. Hierbei werden
die ersten Beiträge zur Tilgung eines Teils der Abschluss- und Vertriebs-
kosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen im Ver-
sicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der jeweiligen Ver-
sicherungsperiode und für die Bildung einer Deckungsrückstellung auf-
grund von § 25 Abs. 2 RechVersV i.V.m. § 169 Abs. 3 VVG bestimmt sind.
Der auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrückstel-
lungsverordnung auf 4 % der von Ihnen während der Laufzeit des Vertra-
ges zu zahlenden Beiträge beschränkt.

(3) Die restlichen Abschluss- und Vertriebskosten werden während der
vertraglich vereinbarten Beitragszahlungsdauer aus den laufenden Beiträ-
gen getilgt.

(4) Die beschriebene Kostenverrechung hat wirtschaftlich zur Folge, dass
in der Anfangszeit Ihrer Versicherung nur geringe Beträge zur Bildung der
beitragsfreien Rente vorhanden sind, mindestens jedoch die in § 7 ge-
nannten Beträge. Nähere Informationen können Sie der beigefügten Ta-
belle entnehmen.

§ 9
Was ist zu beachten, wenn eine

Versicherungsleistung verlangt wird?
(1) Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir gegen Vor-
lage des Versicherungsscheins und eines amtlichen Zeugnisses über den
Tag Ihrer Geburt.

(2) Wir können vor jeder Rentenzahlung auf unsere Kosten ein amtliches
Zeugnis darüber verlangen, dass Sie noch leben.

(3) Ihr Tod ist uns in jedem Fall unverzüglich anzuzeigen. Außer dem Ver-
sicherungsschein ist uns eine amtliche, Alter und Geburtsort enthaltende
Sterbeurkunde einzureichen. Zu Unrecht empfangene Rentenzahlungen
sind an uns zurückzuzahlen.

(4) Die Renten überweisen wir Ihnen auf Ihre Kosten. Bei Überweisungen
in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes tragen Sie
auch die damit verbundene Gefahr.

§ 10
Wer erhält die Versicherungsleistung?

(1) Die Leistung aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir an Sie als
unseren Versicherungsnehmer.

(2) Die Ansprüche aus dieser Versicherung sind nicht vererblich, nicht
übertragbar, nicht beleihbar, nicht veräußerbar und nicht kapitalisierbar.
Sie können sie daher nicht abtreten oder verpfänden und auch keinen Be-
zugsberechtigten benennen. Auch die Übertragung der Versicherungs-
nehmereigenschaft ist ausgeschlossen. Eine nachträgliche Änderung die-
ser Verfügungsbeschränkungen ist ebenfalls ausgeschlossen.

§ 11
Was gilt bei Änderung Ihrer Postanschrift

und Ihres Namens?
(1) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüglich mittei-
len. Anderenfalls können für Sie Nachteile entstehen, da wir eine an Sie zu
richtende Willenserklärung mit eingeschriebenem Brief an Ihre uns zuletzt
bekannte Anschrift senden können. In diesem Fall gilt unsere Erklärung
drei Tage nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegan-
gen.

(2) Bei Änderung Ihres Namens gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land aufhalten, sollten Sie uns, auch in Ihrem Interesse, eine im Inland an-
sässige Person benennen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen für
Sie entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter).

§ 12
Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in

Rechnung und welche tarifabhängigen
Begrenzungen gelten?

(1) Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zusätzli-
cher Verwaltungsaufwand verursacht wird, können wir die in solchen Fäl-
len durchschnittlich entstehenden Kosten als pauschalen Abgeltungsbe-
trag gesondert in Rechnung stellen. Die derzeit gültigen Gebühren kön-
nen Sie den beigefügten „Bestimmungen über Gebühren und tarifabhän-
gige Begrenzungen“ entnehmen. Diese Bestimmungen sind Bestandteil
dieser Bedingungen. Wir können Gebühren in angemessener Weise neu
festlegen. Über künftige Änderungen werden wir Sie jeweils schriftlich un-
terrichten.

(2) Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem pauschalen Abgeltungsbe-
trag zugrunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall entweder dem Grunde
nach nicht zutreffen oder der Höhe nach wesentlich niedriger zu beziffern
sind, entfällt der Abgeltungsbetrag bzw. wird – im letzteren Falle – ent-
sprechend herabgesetzt.

(3) Insbesondere aus Kostengründen gelten für Ihre Versicherung be-
stimmte tarifabhängige Begrenzungen. Die derzeit gültigen Begrenzun-
gen können Sie den beigefügten „Bestimmungen über Gebühren und ta-
rifabhängige Begrenzungen“ entnehmen. Diese Bestimmungen sind Be-
standteil dieser Bedingungen. Wir können Begrenzungen in angemesse-
ner Weise neu festlegen. Über künftige Änderungen werden wir Sie je-
weils schriftlich unterrichten.

§ 13
Welches Recht findet auf Ihren Vertrag

Anwendung?
Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland An-
wendung.

§ 14
Wo ist der Gerichtsstand?

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich
die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder der für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist auch
das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohn-
sitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben.

(2) Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem Ge-
richt erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines
solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

(3) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb
Deutschlands, bestimmt sich abweichend von den Regelungen in Absatz
1 und 2 die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung.

§ 15
Was gilt bei Unwirksamkeit einzelner

Bestimmungen?
Sollten einzelne Bestimmungen der dem Vertrag zugrunde liegenden All-
gemeinen oder Besonderen Bedingungen unwirksam sein oder werden,
so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
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*) Eine Deckungsrückstellung müssen wir für jeden Versicherungsvertrag bilden,
um zu jedem Zeitpunkt den Versicherungsschutz gewährleisten zu können.
Deren Berechnung wird nach § 65 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und
§§ 341 e, 341 f des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den dazu erlassenen
Rechtsverordnungen geregelt.

VVG = Versicherungsvertragsgesetz

HGB = Handelsgesetzbuch

VAG = Versicherungsaufsichtsgesetz

EStG = Einkommensteuergesetz
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Besondere Bedingungen für die Lebensversicherung
mit planmäßiger Erhöhung der Beiträge und Leistungen
ohne erneute Gesundheitsprüfung

7

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

als Versicherungsnehmer sind Sie unser Vertragspartner; für unser
Vertragsverhältnis gelten die nachfolgenden Bedingungen.

Inhaltsverzeichnis
Was ist versichert? § 1
Nach welchem Maßstab erfolgt die planmäßige
Erhöhung der Beiträge? § 2
Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beiträge
und Versicherungsleistungen? § 3
Wonach errechnen sich die erhöhten
Versicherungsleistungen? § 4
Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die
Erhöhung der Versicherungsleistungen? § 5
Wann werden Erhöhungen ausgesetzt? § 6
Was gilt bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen? § 7

§ 1
Was ist versichert?

Sie können sämtliche Kapital-, Risiko- und Rentenversicherungen mit
laufender Beitragszahlung, ausgenommen Direktversicherungen und
Sterbegeldversicherungen, auch in der Form abschließen, dass Beitrag,
Versicherungsleistung und Überschussbeteiligung sich planmäßig er-
höhen, ohne dass für die Erhöhung eine erneute Gesundheitsprüfung er-
forderlich wird.

§ 2
Nach welchem Maßstab erfolgt die planmäßige

Erhöhung der Beiträge?
(1) Der Beitrag für diese Versicherung einschließlich etwaiger Zusatzversi-
cherungen erhöht sich je nach Vereinbarung bei Vertragsabschluss ent-
weder laufend um einen festen Prozentsatz, mindestens um 3%, höchs-
tens um 10 % des Vorjahresbeitrages, oder jeweils im selben Verhältnis
wie der Höchstbeitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung der An-
gestellten, mindestens jedoch um 5% des Vorjahresbeitrages. Die bei
Vereinbarung dieser Besonderen Bedingungen von Ihnen gewählte
Erhöhungsart bleibt für die Laufzeit des Vertrages unverändert. Der
Erhöhungsmaßstab ist im Versicherungsvertrag zu vereinbaren.

(2) Die Beitragserhöhung bewirkt eine Erhöhung der Versicherungsleis-
tungen ohne erneute Gesundheitsprüfung.

(3) Die Erhöhungen erfolgen bis 3 Jahre vor Ablauf der Beitragszahlungs-
dauer, jedoch nicht länger, als bis die versicherte Person – bei Versiche-
rung mehrerer Personen die älteste versicherte Person – das rechnungs-
mäßige Alter*) von 65 Jahren erreicht hat. Bei Risikoversicherungen erfol-
gen die Erhöhungen längstens bis zum 10. Versicherungsjahr.

§ 3
Zu welchem Zeitpunkt erhöhen sich Beiträge

und Versicherungsleistungen?
(1) Die Erhöhungen des Beitrages und der Versicherungsleistungen erfol-
gen jeweils zum Jahrestag des Versicherungsbeginns. Erhöht sich der
Beitrag vereinbarungsgemäß entsprechend dem Verhältnis, in dem der
Höchstbeitrag der gesetzlichen Rentenversicherung der Angestellten
steigt, so erfolgen die Erhöhungen jeweils zu dem Jahrestag des Versi-
cherungsbeginns, der auf eine Erhöhung des Höchstbeitrages in der ge-
setzlichen Rentenversicherung der Angestellten folgt oder mit ihr zusam-
menfällt.

(2) Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin eine Mitteilung über
die Erhöhung. Der Versicherungsschutz aus der jeweiligen Erhöhung be-
ginnt am Erhöhungstermin.

§ 4
Wonach errechnen sich die erhöhten

Versicherungsleistungen?
(1) Die Erhöhung der Versicherungsleistungen errechnet sich nach dem
am Erhöhungstermin erreichten rechnungsmäßigen Alter*) der versicher-
ten Person(en), der restlichen Beitragszahlungsdauer, dem bei Abschluss
des Vertrages gültigen Tarif und den ursprünglichen Annahmebedingun-
gen. Die Versicherungsleistungen erhöhen sich nicht im gleichen Verhält-
nis wie die Beiträge.

(2) Sind Zusatzversicherungen eingeschlossen, so werden ihre Versiche-
rungsleistungen im selben Verhältnis wie die der Hauptversicherung er-
höht.

§ 5
Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die

Erhöhung der Versicherungsleistungen?
(1) Alle im Rahmen des Versicherungsvertrages getroffenen Verein-
barungen, auch die Bezugsrechtsverfügung, erstrecken sich ebenfalls auf
die Erhöhung der Versicherungsleistungen. Entsprechende Anwendung
findet auch der Paragraph „Wie werden die Abschluss- und Vertriebs-
kosten verrechnet?“ der Hauptversicherung.

(2) Die Erhöhung der Versicherungsleistungen aus dem Versicherungsver-
trag setzt die Fristen in den Paragraphen der Allgemeinen Bedingungen
für die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht und der Selbsttö-
tung nicht erneut in Lauf.

§ 6
Wann werden Erhöhungen ausgesetzt?

(1) Die Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr bis zum Ende des ers-
ten Monats nach dem Erhöhungstermin widersprechen oder den ersten
erhöhten Beitrag nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Erhöhungs-
termin zahlen.

(2) Unterbliebene Erhöhungen können Sie mit unserer Zustimmung nach-
holen.

(3) Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der Erhöhungsmög-
lichkeit keinen Gebrauch machen, so erlischt Ihr Recht auf weitere
Erhöhungen; es kann jedoch mit unserer Zustimmung neu begründet
werden.

(4) Ist in Ihrer Versicherung eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung
oder Pflegerenten-Zusatzversicherung mit eingeschlossen, erfolgen keine
Erhöhungen, solange wegen Berufsunfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit
Ihre Beitragszahlungspflicht ganz oder teilweise entfällt.

(5) Bei einer Kapitalversicherung mit festem Auszahlungszeitpunkt (Aus-
bildungsversicherung) erfolgen keine Erhöhungen, wenn die Versicherung
durch den Eintritt des Versicherungsfalles beitragsfrei geworden ist.

§ 7
Was gilt bei Unwirksamkeit einzelner

Bestimmungen?
Sollten einzelne Bestimmungen der dem Vertrag zugrunde liegenden Be-
dingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen nicht.

*) Das rechnungsmäßige Alter der versicherten Person ist die Differenz zwischen
dem betreffenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.



Durch das am 01.01.2005 in Kraft getretene Alterseinkünftegesetz wurde
die steuerliche Förderung der Altersvorsorge grundsätzlich geändert. Ein
neues steuerlich gefördertes Produkt – die Basisrentenversicherung –
wird in § 10 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b EStG beschrieben.

Welche Steuerregelungen gelten für die
Basisrentenversicherung?

I. Einkommensteuer
1. Basisrentenversicherung mit aufgeschobener Rentenzahlung

(Tarif LB)

Beiträge
Beiträge zu Basisrentenversicherungen sind – zusammen mit den Beiträ-
gen zur gesetzlichen Rentenversicherung – als Sonderausgaben nach
§ 10 Absatz 3 EStG im Rahmen der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwen-
dungen abzugsfähig. Der Höchstbetrag beträgt EUR 20.000 bei Alleinste-
henden bzw. EUR 40.000 bei Zusammenveranlagung. Davon sind in 2005
60 % abzüglich des Arbeitgeberanteils als Sonderausgaben abzugsfähig.
In den Folgejahren erhöht sich der Vomhundertsatz jährlich bis zum Ka-
lenderjahr 2025 um jeweils 2 %-Punkte auf dann 100 %.

Leistungen
Die Rentenzahlungen unterliegen – wie solche aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung – nach § 22 EStG als sonstige Einkünfte der Einkommen-
steuer. Abhängig vom Jahr des Rentenbeginns liegt der zu versteuernde
Anteil der Rente zwischen 50 und 100 Prozent. Beginnend mit einem An-
teil für die Besteuerung von 50 % bei Rentenbeginn in 2005 steigt dieser
um jährlich 2 %-Punkte bis zum Jahr 2020 auf dann 80 % und an-
schließend um jährlich 1 %-Punkt bis zur vollen Besteuerung bei Renten-
beginn im Jahr 2040. Der sich danach ergebende steuerfreie Teil der
Rente wird auf Dauer festgeschrieben. Die Festschreibung gilt ab dem
Folgejahr des Jahres des Rentenerstbezugs.

2. Zusatzversicherungen
Beiträge, die auf Zusatzversicherungen zu Basisrentenversicherungen
entfallen, können wie die Beiträge für die Hauptversicherung als Sonder-
ausgaben nach § 10 Absatz 3 EStG im Rahmen der Höchstbeträge für
Vorsorgeaufwendungen abgezogen werden.

Renten aus Zusatzversicherungen zu Basisrentenversicherungen unter-
liegen nach § 22 EStG als sonstige Einkünfte der Einkommensteuer.

II. Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer)
Ansprüche oder Leistungen aus Basisrentenversicherungen und ggf. ein-
geschlossenen Zusatzversicherungen unterliegen der Erbschaftsteuer
(Schenkungsteuer), wenn sie aufgrund einer Schenkung des Versiche-
rungsnehmers oder bei dessen Tod als „Erwerb von Todes wegen“ (z.B.
aufgrund eines Bezugsrechts oder als Teil des Nachlasses) erworben
werden (vgl. §§ 3 und 7 ErbStG).

Erhält der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung, ist sie nicht
erbschaftsteuerpflichtig, falls auch die Zahlung der Beiträge durch den
Versicherungsnehmer erfolgt ist.

III. Versicherungsteuer
Beiträge zu Basisrentenversicherungen und Beiträge zu den Zusatzversi-
cherungen sind nach derzeitiger Rechtslage von der Versicherungsteuer
befreit.

IV. Mehrwertsteuer
Beiträge zu Basisrentenversicherungen und Leistungen aus Basisrenten-
versicherungen sind mehrwertsteuerfrei.

V. Meldepflichten
Gesetzliche Vorschriften erfordern Meldungen unsererseits u.a. bei

- Auszahlungen an andere Personen als den Versicherungsnehmer (ab
EUR 1.200,– Zahlung)

- Auszahlung von Rentenleistungen

VI. Wichtige Hinweise
(1) Die vorstehenden Angaben über die Steuerregelung gelten insoweit,
als das deutsche Steuerrecht Anwendung findet.

Sie beziehen sich auf das derzeitige Steuerrecht; dieses kann sich än-
dern.

Bei den Ausführungen handelt es sich lediglich um allgemeine Angaben.
Verbindliche Auskünfte über die steuerliche Behandlung von Beiträgen
oder Versicherungsleistungen dürfen Ihnen außer dem zuständigen Fi-
nanzamt nur die im Steuerberatungsgesetz bezeichneten Personen (ins-
besondere Steuerberater) erteilen. Fragen, auf die Sie hier keine Antwort
finden, richten Sie daher bitte an Ihren Steuerberater. Wir sind nicht be-
fugt, Sie steuerlich zu beraten. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit die-
ser Information sowie für Angaben zu steuerlichen Fragen übernehmen
wir keine Haftung.
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Informationen über die gültigen
Steuerregelungen für Basisrentenversicherungen

StRB 01/2005

EStG = Einkommensteuergesetz
ErbStG = Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz



Merkblatt zur Datenverarbeitung
Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mithilfe der elektronischen Datenverarbeitung
(EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln;
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Hand-
lungen als die früher gebräuchlichen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu
Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenerhe-
bung, -verarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie
erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenerhebung, -verarbeitung
und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder ver-
tragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen
der Daten verarbeitenden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das
schutzwürdige Interesse des Betroffenen am Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine
sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungs-
erklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungs-
vertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung
des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antrag-
stellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Wider-
ruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenerhebung, -verarbei-
tung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung
beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim Arzt, einem Berufsgeheimnis unter-
liegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-,
Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflicht-
entbindungsklausel enthalten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und
-nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir erheben und speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst
Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung
sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder
eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Scha-
den und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit,
die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensver-
sicherung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm
übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversi-
cherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen entsprechende versicherungstechni-
sche Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des
Risikos und Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der
Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung gestellt.

In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entspre-
chende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, bei jeder Vertragsände-
rung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadenab-
wicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankheiten und Versicherungs-
fälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte
oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Anga-
ben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden
zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende
Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang
sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versiche-
rern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen,
Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und
Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur wei-
teren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an
den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfra-
gen anderer Versicherer zu beantworten. Dazu bestehen beim GDV und beim PKV-Verband zentrale
Hinweissysteme.

Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem
jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Bei-
spiele:

Kfz-Versicherer – Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei
denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Lebensversicherer – Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Bei-
tragszuschlag

– aus versicherungsmedizinischen Gründen,
– aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
– wegen verweigerter Nachuntersuchung;

Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers; Ablehnung des
Vertrages seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge.

Zweck: Risikoprüfung.

Rechtsschutzversicherer
– vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach

mindestens zwei Versicherungsfällen innerhalb von 12 Monaten.
– Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens 3 Versiche-

rungsfällen innerhalb von 36 Monaten.
– vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei konkret begründetem

Verdacht einer betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung.

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung.

Sachversicherer – Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn auf-
grund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Scha-
densummen erreicht sind.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.

Transportversicherer
– Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in

der Reisegepäckversicherung.

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

Unfallversicherer
– Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,
– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäu-

schung eines Unfalls oder von Unfallfolgen,
– außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung

auf Leistung.

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

Allgemeine Haftpflichtversicherung – Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen,
bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

5. Bonitätsprüfung
Bei Neukunden, mit denen wir noch keine Vertragsbeziehung unterhalten, führen wir vor Vertragsab-
schluss eine Bonitätsprüfung durch. Deren Zweck ist es, die Zahlungsfähigkeit des Antragstellers zu
überprüfen, um Kosten zu vermeiden, die bei Zahlungsunfähigkeit eines Kunden entstehen und letztlich
zu Lasten der Gemeinschaft aller Versicherten gehen würde. Wir holen diese Auskunft selbst ein oder
bedienen uns dazu folgender Auskunftei:

CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss (CEG)

Zur Bonitätsprüfung übermitteln wir an CEG Ihre Antragsdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Adres-
se), um Verwechslungen ausschließen zu können. Diese Daten werden seitens CEG nicht gespeichert,
sondern mit einem Datenpool abgeglichen, der Informationen aus dem Schuldnerverzeichnis, dem
Verzeichnis über private Insolvenzen sowie weitere sonstige kreditrelevante Daten über Privatpersonen
enthält.

6. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und andere Finanzdienst-
leistungen, z. B. Kredite, Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien werden durch rechtlich selbstständige
Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können,
arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen.

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die Datenverar-
beitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen
Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf.
Ihr Geburtsdatum, Ihre Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und
Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die sog. Partnerdaten
(z. B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von allen
Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann man eingehende Post immer richtig zu-
ordnen und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geld-
eingänge können so in Zweifelsfällen korrekt verbucht werden.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versiche-
rungsunternehmen der Gruppe abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung
des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch
hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des BDSG zu beachten sind. Branchenspezifi-
sche Daten - wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten - bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfü-
gung der jeweiligen Unternehmen.

Der WGV-Versicherungsgruppe gehören zurzeit folgende Unternehmen an:
Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G.
WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherung AG
WGV-Schwäbische Lebensversicherung AG
WGV Rechtsschutz-Schadenservice GmbH
WGV-Informatik und Media GmbH

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Beratung und
Betreuung ihrer Kunden in weiteren Versicherungsangelegenheiten und Finanzdienstleistungen (z. B.
Krankenversicherungen, Bausparverträge, Kapitalanlagen, Kredite, Immobilien) auch mit anderen Versi-
cherungsunternehmen, Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften
außerhalb der Gruppe zusammen.

Zurzeit kooperieren wir mit: Landesbausparkasse Baden-Württemberg
ROLAND Assistance GmbH
Sparkassen Pensionskasse AG
Süddeutsche Krankenversicherung a.G.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung der jeweiligen Produkte und der
weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden. Für die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle
gelten die folgenden Ausführungen unter Punkt 7.

7. Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unse-
rer Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer Vermittler
betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in die-
sem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im Rahmen der Zusam-
menarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobi-
liengesellschaften u. a.

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken von
uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos,
Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren Partnerunterneh-
men Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertra-
ges. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an den
zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im Rahmen der
genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der kun-
denrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestim-
mungen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und
Datengeheimnis) zu beachten.

Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit für unser Unter-
nehmen (z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unterneh-
men Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

8. Weitere Auskünfte und Erläuterungen
Sie haben nach dem BDSG unter anderem ein Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
Daten, deren Verwendungszweck und deren Empfänger, sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Sie können der Verwendung von Daten
zum Zweck der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung jederzeit widersprechen.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen
Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an
Ihren Versicherer.©
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